
Untersuchungen zur Maßnahmenplanung und Sicherung des FFH-Gebietes „Hamel 

und Nebenbäche“ auf dem Gebiet der Stadt Hameln – Ankündigung des Betretens von 

Grundstücken gemäß § 39 Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(NAGBNatSchG) 

Im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Hameln wird das Umweltinstitut 

Höxter (UIH) in den kommenden Monaten Kartierungen entlang der Gewässer „Hamel“ 

und „Herksbach“ in den Gemarkungen Groß Hilligsfeld, Klein Hilligsfeld, Rohrsen so-

wie Hameln durchführen. Gemäß § 39 NAGBNatSchG dürfen Bedienstete und sonstige 

Beauftragte der Naturschutzbehörde zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Grundstücke 

(außerhalb von Wohngebäuden/Betriebsräumen sowie des unmittelbar angrenzenden 

befriedeten Besitztums) nach rechtzeitiger Ankündigung jederzeit betreten und dort Be-

standserhebungen oder ähnliche Arbeiten durchführen. Aufgrund der Vielzahl der be-

troffenen Flächen werden die Grundstückseigentümer/Nutzungsberechtigten auf diesem 

Wege informiert und gebeten, den Kartierern das Betreten der Grundstücke zu ermögli-

chen. Die Kartierer können sich vor Ort durch eine Bescheinigung ausweisen. 
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